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Antrag 

der Abgeordneten Doris Rauscher, Dr. Simone Strohmayr, Nicole Bäumler, Ruth 
Waldmann, Katja Weitzel, Florian von Brunn, Holger Grießhammer, Volkmar 
Halbleib, Ruth Müller, Anna Rasehorn, Markus Rinderspacher, Arif Taşdelen, 
Horst Arnold, Martina Fehlner, Christiane Feichtmeier, Sabine Gross, Harry 
Scheuenstuhl SPD 

Einführung eines Ombudschaftswesens in der Kinder- und Jugendhilfe in Bayern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie führt ein Fachgespräch 
über die modellhafte Erprobung eines Ombudschaftswesens in der Kinder- und Jugend-
hilfe in Bayern durch. Ausgehend von den Erfahrungen und Erkenntnissen der Modell-
projekte sollen vorrangig die Rückschlüsse für die ombudschaftlichen Strukturen für 
Bayern in der Umsetzung des § 9a Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) diskutiert 
werden. 

 

 

Begründung: 

Ombudsstellen leisten Querschnittsarbeit, indem sie jungen Menschen und ihren Fami-
lien bei Konflikten mit der Kinder- und Jugendhilfe unabhängige Information, Beratung 
und Vermittlung anbieten. Ziel des Ombudschaftswesens ist es, bestehende strukturelle 
Machtunterschiede zwischen den unterschiedlichen Verfahrensbeteiligten auszuglei-
chen. Dieses Recht auf Beratung in der Kinder- und Jugendhilfe ist seit Juni 2021 mit 
dem § 9a SGB VIII bundesgesetzlich verankert. 

Im Mai 2021 startete in Bayern der Modellversuch zur Erprobung eines Ombudschafts-
wesens an drei Modellstandorten mit unterschiedlichen strukturellen Voraussetzungen, 
darunter die Stadt Augsburg, der Landkreis München sowie die Region Oberbayern (mit 
Ausnahme Landkreis München). An den jeweiligen Standorten sollten Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe das Ombudschaftswesen praktisch umsetzen und Erfahrungen in 
den unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen sammeln. 

Die Laufzeit des Modellversuchs war ursprünglich auf den 31.12.2023 befristet und 
wurde nun nochmals um ein Jahr verlängert. Um einen nahtlosen Anschluss zu gewäh-
ren, ist es daher nun wichtig, sich die Evaluation der Modellprojekte anzusehen und die 
gesammelten Erfahrungen zu nutzen, um ombudschaftliche Strukturen in Bayern fest 
zu verankern. 

 

 


